
Öffentlich-rechtliche Vereinbarung nach §§ 25 ff. des Gesetzes über kommunale 

Zusammenarbeit (GKZ) zwischen der Gemeinde Biberach, der Gemeinde Seelbach, dem 

Abwasserzweckverband Kinzig- und Harmersbachtal und der Verwaltungsgemeinschaft 

Zell a.H. über den Anschluss öffentlicher Abwasseranlagen der Gemeinde Seelbach an die 

öffentlichen Abwasseranlagen der Gemeinde Biberach/Baden, der VG Zell a.H. und des AZV 

Kinzig- und Harmersbachtal 

 

In der öffentlichen Gemeinderatssitzung vom 20. Januar 2025 hat der Gemeinderat der Gemeinde 

Biberach der oben genannten öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zugestimmt. Mit Schreiben 

vom 09. April 2025 hat das Landratsamt Ortenaukreis als Rechtsaufsichtsbehörde die 

Genehmigung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung gemäß § 25 Abs. 5 und § 28 Abs. 2 GKZ 

erteilt. 

 

Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung sowie das Genehmigungsschreiben des Landratsamtes 

Ortenaukreis werden nachfolgend gemäß § 25 Abs. 6 GKZ öffentlich bekanntgemacht. 

 

 

Die öffentliche Bekanntmachung ist am 08.05.2025 durch Bereitstellung auf der 

Internetseite der Gemeinde Biberach (www.biberach-baden.de) erfolgt. 
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